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I
In der Deutschen Demokratischen Republik dienen 

die Natur und ihre Reichtümer dem Volk. Sie bilden 
eine wichtige Grundlage tür die Entwicklung der 
Volkswirtschaft sowie die Befriedigung der materiellen 
und geistig-kultux'ellen Bedürfnisse der Werktätigen.

Dig' Schaffung einer der sozialistischen Gesellschaft 
würdigen Umwelt, die Förderung der Gesundheit und 
Lebensfreude der Bürger, ihre Erholung und Freizeit
gestaltung haben die Erschließung, die Pflege und den 
Schutz der heimatlichen Natur- mit ihrer reichen Pflan
zen- und ’ Tierwelt und ihren landschaftlichen 
Schönheiten zur unerläßlichen Voraussetzung.

Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus erfordert die komplexe Ent
wicklung, die sinnvolle und rationelle Nutzung sowie 
die Erhaltung und Pflege der Landschaft auf wissen
schaftlicher Grundlage zur Sicherung eines kontinuier
lichen Wachstums der Volkswirtschatt und zur Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bür
ger.

Unter den Bedingungen der wissenschaftlich-techni
schen Revolution werden die Naturreichtümer mit der 
weiteren Entwicklung von Industrie und Landwirt
schaft, des Verkehrswesens sowie der Städte und Ge
meinden immer stärker in Anspruch genommen. Sie 
stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung. In der sozia
listischen Gesellschaft sind die Voraussetzungen gege
ben, die Produktivkräfte planmäßig so zu entwickeln, 
daß sie zu einer Steigerung der Nutzbarkeit und Pro
duktivität der Naturressourcen führen und die Erhal
tung und Verschönerung der natürlichen Umwelt des 
Menschen gewährleisten.

Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Repu
blik erklärt in Artikel 15 den Schulz der Natur, die

rationelle Nutzung und den Schutz des Bodens, die 
Reinhaltung der Gewässer und der Luft sowie den 
Schutz der Pflanzen- und Tierwelt und der landschaft
lichen Schönheiten der Heimat zur Pflicht des Staates 
und der Gesellschaft und darüber hinaus auch zur Sa
che jedes Bürgers.

In Verwirklichung der Verfassung ist die sozialisti
sche Landeskultur unter Verantwortung der Volksver
tretungen als eine gemeinsame Aufgabe aller Staats
und Wirtschaftsorgane, der Betriebe und Einrichtungen, 
der Ausschüsse der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland und der gesellschaftlichen Organi
sationen sowie aller Bürger planmäßig zu gestalten. Sie 
alle sind verpflichtet, im Interesse der heutigen und der 
künftigen Generationen die heimatliche Natur zu 
schützen sowie die Naturreichtümer umsichtig und wirt
schaftlich zu nutzen.

Die vom Schöpfertum der Bürger und ihrer Liebe 
zur sozialistischen Heimat getragene Gemeinschafts
arbeit sowie die guten Erfahrungen und hervorragen
den Leistungen von Kollektiven der Bürger in den 
Städten und Gemeinden, von gesellschaftlichen Organi
sationen, Betrieben und wissenschaftlichen Einrichtun
gei) bei der Gestaltung unserer sozialistischen Heimat 
und dem Schutz der Natur bilden eine wichtige 
Grundlage für die Verwirklichung dieses Gesetzes.

I.
Grundlegende Zielstellung und Prinzipien der Planung 

und Leitung der sozialistischen Landeskultur

§1
(1) Gegenstand dieses Gesetzes ist die planmäßige 

Entwicklung der sozialistischen Landeskultur als Sy
stem zur sinnvollen Gestaltung der natürlichen Umwelt


